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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau präsidentin, meine Damen und Her-

ren! Die Qualität einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den schwächsten

umgeht. - Diesen satz hätte man auch von unserem Ministerpräsidenten Markus sö-

der gewünscht. Er hat ihn nicht gebracht. Deshalb bringe ich ihn hier, weil das ein

ganz wichtiger satz ist, den wir umsetzen müssen. Blicken wir zurück: Durch die am

25.10.2017 beschlossene Anderung - da haben wir vier oder fünf Jahre diskutiert, um

das zu erreichen - erhalten nun hochgradig sehbehinderte und hör-/sehbeh inderte

Menschen Leistungen nach diesem Gesetz. Das hat lange gedauert. Jetzt kommt.die-

ser Gesetzentwurf der GRÜNEN. wir bedanken uns, weil es wichtig ist, in diese Rich-

tung weiterzuarbeiten und weiterzudenken.

' 211001

Das regt natürlich die CSU, auch Herrn Huber, an zu überlegen, wie wir diesen Weg

weitergehen können.

Herr Huber, lhre Aussage ist natürlich richtig, dass es noch vieie Barrieren n,*, #;:;
Zug um Zug abbauen müssen. Deshalb brauchen wir Anregungen, um uns mit diesem

Thema noch intensiver zu beschäftigen. Deshalb ist der Gesetzentwurf der GRüNEN

insgesamt gut und richtig.
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Gehörlose sind eben Hörbehinderte, die vorzugsweise in der Gebärdensprache kom-

munizieren und sich dieser Gebärdensprachgemeinschaft zugehörig fühlen. Dafür gibt

es viele Beispiele. Mittels Lichtsig nalen.oder vibrationsanlagen können Gehörlose ih-

ren Alltag zu Hause möglichst allein managen, vorausgesetzt, diese Hilfsmittel werden

von den gesetzlichen Krankenkassen als notwendig anerkannt. Herr Huber hat darauf
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hingewiesen, dass es entsprechende Leistungen bereits in sechs Bundesländern gibt.

Man sollte zumindest in Bayern darüber diskutieren, dies auch hier anzubieten; denn

wir wollen doch immer besser sein als die anderen Bundesländer. Deswegen können

wir nicht sagen: weil es diese Leistungen in manchen Bundesländern nicht gibt, müs-

sen wir hier defensiv vorgehen. Nein, wir müssen hier offensiv vorgehen, damit die

9.000 Gehörlosen in Bayern 60 % des vollen Blindengeldes erhalten.

21',!O04

Der Gesamtbetrag umfasst, wie im Gesetzentwurf der GRÜNEN aufgeführt ist, 51 Mil-

lionen Euro. Wir haben aber auch festgestellt, dass diese summe im Vergleich zu an-

deren Bundesländern relativ hoch und großzügig bemessen ist. Darüber, ob die hierfür

vorgeschlagene Höhe richtig und notwendig ist, müssen wir im sozialausschuss noch-

mals diskutieren, Aber vom Grundsatz her ist der Ansatz richtig. Deswegen unterstÜt-

zen wir diesen Gesetzentwurf. Allerdings wollen wir versuchen, das Ganze im sozial-

ausschuss abzurunden.
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Herr Huber, natürlich gibt es viele andere Gruppen, die bisher noch keinen Nachteils-

ausgleich bekommen. wenn es Mängel gibt, dann versuchen wir, diese Mängel anzu-

gehen und zu beseitigen. Aber Sie können nicht wieder ein Gesamtkonzept fordern,

dessen Einarbeitung viele Monate oder Jahre dauert.
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Wir halten den Gesetzentwurf für einen guten Einstieg und unterstützen das Begehren

grundsätzlich. Wir hoffen aber, dass dieses Thema im Sozialausschuss nochmals in-

tensiv diskutiert wird.


